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Drucksachen
der Bezirksverordnetenversammlung Mitte von Berlin
V. Wahlperiode

Vorlage zur Kenntnisnahme
Aktueller Initiator: Bezirksamt Mitte von Berlin  

Ursprungsdrucksachenart: Dringlichkeitsantrag, 
Ursprungsinitiator: Fraktion der FDP Hemmer, Dietzsch, 
Roet  

Drucksachen-Nr:

Ursprungs-Datum:

Aktuelles Datum:

0548/V

20.06.2017

29.06.0218

Endlich ein sicherer Schulweg über die Beusselstrasse für die 
Kinder der Miriam-Makeba-Schule in Moabit!

Beratungsfolge:
Datum  Gremium Sitzung Ergebnis

22.06.2017 BVV Mitte BVV-M/0008/V ohne Änderungen in der BVV beschlossen
21.06.2018 BVV Mitte BVV-M/0019/V mit Zwischenbericht zur Kenntnis genommen
20.09.2018 BVV Mitte BVV-M/0020/V

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

(Text siehe Rückseite)

  Kenntnisnahme

  Zwischenbericht

  zurückgezogen
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Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: .06.2018
Ordnung, Personal und Finanzen Tel.: 32200
 

Bezirksverordnetenversammlung Drucksache Nr.:  0548/V
Mitte von Berlin

Vorlage -zur Kenntnisnahme- 

über Endlich ein sicherer Schulweg über die Beusselstrasse für die Kinder der Miriam-Makeba-
Schule in Moabit!

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 22.06.2017 folgende Anregung an das 
Bezirksamt beschlossen (Drucksache Nr. 0548/V):

„Das Bezirksamt wird ersucht, in Ergänzung zur Drucksache 0419/V, bei der Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz die notwendigen Anträge auf Einrichtung von 
Fußgängerüberwegen in der Beusselstrasse auf Höhe der Zwinglistraße und der Erasmusstraße zu 
stellen. Das Bezirksamt soll zudem um den direkten Beginn der standortbezogenen Prüfung der 
Notwendigkeit und Machbarkeit gemäß der StVO und den Richtlinien für die Anlage und Ausstattung 
von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) bitten.“

Das Bezirksamt hat am 26.06.2018 beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu 
Nachfolgendes als Schlussbericht zur Kenntnis zu bringen:

Das Bezirksamt hatte sich mit Schreiben vom 26.02.2018 an den Staatssekretär der 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gewandt und um nochmalige Prüfung 
gebeten. Eine Antwort des Staatssekretärs für Verkehr liegt nunmehr vor (Anlage).
Demnach wird eine Prüfung des Standortes in der Arbeitsgruppe „Förderung des Fußverkehrs/ 
Querungshilfen“ eingeleitet. Im Ergebnis der Prüfung in dieser Arbeitsgruppe soll feststehen, ob 
zeitnah eine Querungshilfe für Fußgänger_innen angelegt werden kann.
Das Prüfverfahren wird einige Zeit in Anspruch nehmen.
Das Bezirksamt wird im zuständigen Fachausschuss über das Ergebnis informieren.

Rechtsgrundlage: 
§ 13 i.V. mit § 36 BezVG

A) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung  

a. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 

keine

b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 

keine

Berlin, den 26.06.2018

Bezirksbürgermeister von Dassel


